
betfei‘ben wi£d, das aller VWelt die Macht der von Mo‘s'kau bésbndtrs 1ın der Emigration behaupten, mMag dahinéestellt
geführten orthodoxen Gruppe un die Bedeutungslosig- sSe1InN. Zweitellos bedeutet aber die Wahl des bulgarischen
eit des Okumenischen Patrıarchats demonstrieren soll Patrıarchen einen der etzten un entscheidenden Schritte

die SowjJets darüber hinaus Alexius ZU COkumen!i- VO  — großen ökumenischen Aktionen der Moskauer Patrı-
schen Patriıarchen machen wollen, W1€e manche Stimmen archatskirche.

Die Kirche in den Ländern
Das Konkordat Das Konkordat stellt sıch also als das letzte und iusam-

mentfassende Werk 1ın einer Reihe VO  a} Verträgen dar,zwischen dem Heiligen Stuhl und Spanıen die VO  3 den yleichen Voraussetzungen ausgehen un: VO

oleichen Geiste ertfüllt sind Spanıen als katholische Na=-
Am O August unterzeichnete der Prosekretär für die t10N erkennt die Grundsätze der katholischen Kiırche, W1e
außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten, Msgr S1€E hauptsächlich 1m kanonischen Recht ihren Ausdruck
Tardını, der spaniısche Außenminister ArtaJo un der finden, als die sein1ıgen Der Heilige Stuhl selinerseits
spanısche Botschafter beim Heıligen Stuhl Castiella gewährt Spanıen 1n Anerkennung seiner Ireue zur Kirche
Ma  1172 eın Konkordat, dessen 36 Artike]l anschließend ein1ge heutzutage ungewöhnliche Privilegien. Eınes davon
wörtlich wiedergegeben werden. Dem Konkordat wurde sEe1 1Ur nebenbe] erwähnt. Der spanische Staatschef wird die
eın Schlußprotokoll beigefügt, das Ergänzungsbestimmun- lıturgısch-kanonischen Ehrenrechte geni1eßen, die vordem
CN den Artikeln 1, Z 25 un! Y enthält. Zu Ar- dem Könıg eingeräumt I; Dazu gehört neben dem
tikel wıird festgestellt, daß die Bestimmungen des Ar- Vorrecht auf besondere Fürbitte 1n den Tagesgebeten und
tikels der spanıschen Verfassung in Kraft bleiben. Dieser 1m Kanocn der heiligen Messe die Ehrenstellung des Proto-
Verfassungsartikel lautet: „Das Bekenntnis und dıe Aus- Kanonikus der Basıliıka Marıa Magegıore iın Rom Kom-
übung der katholischen Religion, die die Relıgion des MentfAare VO  > der A, da{fß Spanien tür diese Ehre schwer
spanischen Staates IS steht er staatlıchem Schutz bezahlen muUusse, sınd böswillig. Die Gebühr VO 401010
Niemand darf WCSCH se1ınes relig1ösen Glaubens oder Goldpeseten 1mM Jahr, die Spanıen Z Unterhaltung des
SCn der privaten Ausübung se1nes Gottesdienstes be- Domkapıtels der Basıliıka iın Zukunft beisteuern wird, hat
lästigt werden. Andere Zeremonıen oder außere und- nıcht I11Ur eine geschichtliche Grundlage, die ın der papst-
gebungen als die der katholischen Religion sind nıcht C1- lLichen Bulle „Hispaniarum Fidelitas“ VO 1953 dar-
laubt.“ Zugleich wiırd 1ın dem Protokaoll vereinbart, daß gestellt wiırd, sondern S1e 1St auch aum mehr als ıne

iın den afrıkanischen Hoheitsgebieten Spanıiens hinsıicht- Anerkennungsgebühr 11 Gestalt eines Tausend-Mark-
liıch der Toleranz gegenüber nıcht-katholischen Glaubens- Scheins.

Geist un: Sınn des Konkordates siınd in der Präambelbekenntnissen beiım bisherigen Zustand verbleiben soll Zu
Artıkel des Konkordates wırd 1m Schlußprotokoll be- ausgesprochen. Dort heißt 6S „Der Heilıge Apostolische
stimmt, daß „die geistlichen Autoritäten 1n Ausübung Stuhl un der spanısche Staat, eseelt VO  3 dem ’ Wunsch,
ihres Amtes die Unterstützung des Staates haben“ un: eiıne fruchtbare Zusammenarbeit Z orößeren Gedeihen
daß insotern der Artikel des Konkordates VO  3 1851 1n des relig1ösen un bürgerlichen Lebens der spanıschen Na-
Geltung bleibt. t10N sıchern, haben beschlossen, en Konkordat
Das Konkordat nımmt mehreren Stellen ezug auf schließen. In Zusammenfassung un Vervollständigung
verschiedene Vereinbarungen, dıe se1t 1941 zwıschen den VOrTrausscHaNSsCHCI Vertrage will das Konkordat die Norm
Vertragsparteien getroffen wurden. Zu diesen Verein- darstellen, die die beiderseitigen Beziehungen der Hohen
barungen gehört das Abkommen VO Junı 1941 über vertragschliefßenden Parteien, die sıch dadurch binden,
die Besetzung der spanischen Bischofsstühle. In diesem regeln soll, 1m Einklang mMIt dem (Gesetz Gottes un der
Punkt bleibt bei dem bisherigen Vertahren: Di1e Re- katholischen Überlieferung der spanıschen Natıon.“
zierung präsentiert 1m Einvernehmen MI1t dem untıius Der „Usservatore Romano“ hat in seiınem Leitartikel VO
dem Heıligen Stuhl mindestens sechs Namen: dieser A ugust 1mM Sınne dieser Priäambel hervorgehoben, daß
wählt drei ‘ der Präsentierten AUs, un der spanische das spaniısche Konkordat nıcht das Ergebnis der Be1-
Staatschef designiert nunmehr einen VO'  3 diesen dem legung VO  e} pannungen 1St un die Züge e1Nes Friedens-
apst ZUuUr Ernennung. Dieses Verfahren schränkt das ab- abkommens tragt, sondern da{ „eine de facto schon

bestehende Lag  « stabılisiert. ArtaJo be1 seinersolute Präsentationsrecht der früheren spanıschen Königeimmerhin e1n. Auch e1ne andere wichtige Vereinbarung Rückkehr nach Madrid: „Das HGUE Konkordart 1St ıne
dieses Abkommens geht 1n das Konkordat eIn: Spa- formelle un schriftlich nıedergelegte Konsekration des
nen verpflichtet siıch, Sun gemischten Angelegenheiten Regimes der vollkommenen usammenarbeit zwıschen
oder 1n ‚solchen, 1 irgendwie die Kirche berühren kön- Kirche un Staat, W 1€e in Spanıen durch General Franco
Nen keine Gesetzgebungsakte ohne vorherige Abmachung eingerichtet worden ISf.  CC „Ecclesia“, das UOrgan der spanı-
mıit dem Heıiligen Stuhl orzunehmen“. eitere Vertrage, schen Katholischen Aktion, bezeichnete das Konkordat als
deren Bestimmungen durch das NECUEC Konkordat bekräf- e1In „Dokument VO:  ; weltweiter Bedeutung, das als Modell
tigt werden, betreften die Besetzung der nıederen ene- tür alle anderen katholischen Natıonen dienen ann
fi7ien (16 die minare und Hochschulen (8 12 In diesen dre1 Außerungen kommen, w 1e scheint, rel

die Außenstelle der Römischen Rota ın Madrid voneinander verschiedene kirchenpolitische Wertungen
1947), die spanische Miılıtärseelsorge un die FExemtion dieses Vertragswerkes Zu Wort Man wırd zut Cun, sıch
der Geistlichen VO Militärdienst (1950). die gemäßigtste halten, die, w 1e€e immer, 1n dem
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Organ ausgesprochen 1St das dem Heiligen Stuhl wiırd siıcherlich ahnlich denken, WI1Ie Wort und
nächsten steht Der „Osservatore Romano hat sich D Wahrheit es tormuliert hat. Indem die Zeitschrift
hütet, Aaus Anlaß dieses Konkordates ein bestimmtes ArtaJos Ausspruch VOoO  e} der Weihe des spanıschen Systems
System der Zusammenarbeit VO Kirche un Staat als anknüpit un den Anspruch der durch diese Aus-
Vorbild für die Regelung ı anderen Ländern un drucksweise erhoben wırd schreibt SIC MIt echt
anderen Verhältnissen bezeichnen. Er hat sich daraut oder Unrecht, das wırd sich ussen Dıie Kirche
beschränkt, die spaniısche Natıon dafür loben, daß versteht siıch Spanıen wachsendem Maße ıcht mehr
S$1E 51 dem Konkordat die festen Grundsätze NEUECIT, NUur als üterın der katholischen Tradition der Hıspanı-
die das Fundament für das Wohlergehen der Famılılıe und dad sondern auch als Anwalrt der soz1alen Gerechtigkeitder Natıon sınd volle Anerkennung der religiösen Ehe, un dies Feld der soz1ialen Erneuerung wird das wirkliche
christliche Erziehung der Jugend, Freiheit für die Kirche Feld der Bewährung der ‚vollkommenen Zusammenarbeit
er Ausübung ihres Apostolates“. zwischen Staat un Kirche‘ sein.‘

Dieses sınd die Forderungen, die die Kırche jedes olk Wenn WIT diesen Kommentar recht verstehen, drückt
un jeder Verhandlung INIT Regierungen erhebt: Be- 7zwischen den Zeilen das Gefühl aus, daß die Kırche mMit
züglich ihrer Durchführung bindet SIC sıch eın allein- dem spaniıschen Konkordat EG große Verantwortunggültiges System Zum Beweıse dafür annn das Konkordat übernommen hat Der Vertrag billigt ihr gut W 16 alle
mMIiIt Portugal VO 1940 dienen (vgl Herder-Kor- Rechte Z die SIC für die vollkommene Erfüllung ihrer
respondenz Jhg., das die Trennung VO Aufgabe beansprucht S1e annn siıch also hinfort iıcht
Kırche un Staat und den Verzicht aut finanzielle Unter- mehr darauf berufen, daß S1e durch äußere Umstände

der Kirche enthält und trotzdem VO  — Kardinal ihrem Werk behindert 1ST Die katholische Erziehung, das
CerejJeira als C1MN „Nicht rückgewandtes I sondern aktuel- katholische Famıilienleben das kirchliche Apostolat und
les modernes Werk“ kommentiert wurde, VO  $ dem materiellen Voraussetzungen sind Spanıen 11U11-

„CINISC Lösungen als Lösungen VO  } unıversaler Tragweıite mehr e1ilnNer Weise gesichert, die der NnNeEUETEN Kirchen-
angesehen werden können“ (vgl Herder-Korrespondenz geschichte EINZISAFTIS 1S5T Nun wıird 6S also der Kirche

Jhg 287 fT )S W 4S die Zeıtschritt Wort un Wahr- liegen, VO diesen Rechten C1INCN Gebrauch machen, der
eIit  C (Oktober MIt echt hervorhebt Daher kom- die Welt davon überzeugt dafß die festen Grundsätze >

diese Zeitschriftt das spanısche Konkordat MIt VO denen der „Usservatore Romano gesprochen hat,
dem Osservatore Romano Das spanische Konkordat besonders auf soz1alem Gebiete das Angesicht Lan-
bedeutet demnach daß Spanıen e1inNne katholische Na- des
L10N als Wirklichkeit anerkannt wird ehr 1STt Grund-
sätzlichem Au ıhm nıcht folgern Daß spanische Re- Der Wortlaut des Konkordatesgierungskreise von „Konsekration des spanischen
Regımens sprechen, 1STt nıcht verwunderlich Die er- Artikel
natiıonale Presse 1STt z1iemlich N1g darin, daß Franco MI Die katholische apostolische un römische Religion bleibtdem Konkordat bedeutenden Prestigeerfolg un- auch weıterhin die CEINZISC Religion der spanischen Natıon
SCn hat „Le Monde ihn den größten Sıeg
des Regimes SeIt dem Ende des Bürgerkrieges (29 ÖO  Ö  5 55)) un: genießt die Rechte un Vorrechte, die iıhr ber-

EINSEMMUN M1t dem gyöttlichen (esetz und dem kanon1-Der innere Sıeg besteht darın, daß diejenigen Unrecht be- schen echt zustehenkommen haben, die stillen un gelegentlich auch Ööftent-
lich den Heılıgen Stuhl als Bundesgenossen ihrer Jegiti- Artıkel IT
mistischen W ünsche bezeichneten In Jegitimistischen Krei1i- Der spanısche Staat erkennt der katholischen Kirche
SCI1 Spanıens wurde der schleppende Gang der Konkor-
datsverhandlungen, die siıch tatsächlich ıcht WCN1ISCI

1Ne6 vollkommene Gesellschaft und garantıiert ıhr die
freije un vollkommene Ausübung ihrer geistlichen Ge-als 558 Sıtzungen vollzogen haben, nach Kräften AaUS- walt, ıhrer Rechtsprechung die freie un öffentliche

gebeutet Wenn Franco wesentlichen die litur- Ausübung des Kultesgyisch-kanonischen Privilegien des Köni1gs besitzt bedeutet Insbesondere steht 6S dem Heiligen Stuhl frel, alledas VOor allem auch C1INe moralische Stärkung seiner Stel- Anordnungen, die Zusammenhang MI1 der egierunglung yegenüber dem gläubigen olk Und endlich IMNUSSCHN
siıch auch JENC spanıschen Katholiken INITt den Vereinba- der Kirche stehen, Spanıen verbreıten un VOI-

öffentlichen Er annn ungehindert MIiIt der Hierarchie,
rungsecnh des Konkordates begnügen denen die spanische dem Klerus un den Gläubigen des Landes verkehren, W I1eRegierung noch ıcht ZUuUr Förderung des diese auch ihrerseits mMI1t dem Heıiligen Stuhl verkehrenGlaubens hat die Kreise also deren Repräsentant können.der SICISC Kardınal VO  - Seviılla 1STt Im Ausland aber, Dıie Ordinarien un andere kirchliche Autoritäten 1C-WeEeIT INa dort die spanıschen Verhältnisse versteht un en - bezug auf ihren Klerus und ihre Gläubigen die
richtig wertet, wırd InNnan die Tatsache ıcht unterschätzen, yleichen Rechtedas volle Einvernehmen zwischen dem Vatıkan und Artikel IITMadrid JENC 28 Prozent aller Katholiken der Welt, die
das Spanische ZUF Muttersprache haben, gefühlsmäßig Der spaniısche Staat erkennt den völkerrechtlichen
noch stärker das Mutterland bindet Status des Heiligen Stuhles un des Vatikanstaates
Aus der katholischen Welt liegen uns diesem elt- Um die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem
punkt noch ıcht genügend Äußerungen ZADE spanıschen Heiligen Stuhl und dem spanischen Staat altherge-
Konkordat VOoT, daß INnan sıch ein Urteil über brachter Weiıse aufrechtzuerhalten, werden auch 1ı Zu-
Aufnahme bilden könnte In den Ländern die sıch nıcht kunft C1IM spaniıscher Botschafter beim Heıligen Stuhl un
WI1Ie Spanıen als katholische Natıon“ bezeichnen können, ein Apostolischer untlus Madrid ständig akkreditiert
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SC1NHN. Der untius wird nach den Bestimmungen 'des Ge- HSÜbereinstimmung. G1E Neuordnung der Diıözesan-
wohnheitsrechtes zugleich der Doyen des diplomatischen ZreNzZCNH gehen.
Korps SC1H. Desgleichen wird der Heilige Stuhl ı Übereinstimmung

Artikel MIt dem spanischen Staat gEeECLILYNETLE Mafißnahmen ZUr Auftf-
hebung von Enklaven ergreifen.Der spanısche Staat erkennt die Juristische Persönliıch- Keıin el spanıschen Territoriums der spanischenkeit aller religiösen Einrichtungen und Vereinigungen a Hoheitsgebietes wırd Bischof stehen, dessendie beim Inkrafttreten dieses Konkordates Spanıen S1tz sıch Ne Gebiet efindet das der Hoheitbestehen un: nach kanonischem echt konstituilert sınd, CINCS andern Staates steht Keıne spanısche D1iözese wird

WIC auch iıhre volle Fähigkeit Z Erwerb Besitz un Gebiete umfassen, die unter ausländischer Hoheit stehen.
ZUr Verwaltung von (sütern aller Art Darunter fallen Ausgenommen 1ı1St das Fürstentum Andorra, das weıiterhinbesonders die Diıözesen IMITL ihren ständigen Einrichtungen, Ur Diözese Urgel yehört.die Pfarreıien, die Orden un! religiösen Kongregationen Be1 Errichtung Diözese oder Kirchenprovinzdie Sozletaten INIT gemeinschaftlıcher Lebensführung, dıe un anderweitigen Veränderungen von Diıözesangrenzen,kanonisch anerkannten weltlichen Instiıtute ZUr christ- die sich als notwendig könnten, wird der Heıiligelichen Vervollkommnung; S1C päpstlichen oder diö- Stuhl mMIt der spanıschen Regierung 1115 Benehmen
ZzZesanen Rechtes, ihre Provinzen un Häuser. LLCECIT, us  NOMMCN, wWenn 6S sıch geringfügige Be-Die yleiche Anerkennung gyenießen alle Körperschaften, richtigungen VO Grenzen handelt, die für das eil derdie Zeitpunkt ı Spanıen durch die Seelen erforderlich sind‚ständigen kirchlichen Autoritäten errichtet un: genehmigt Der spanısche Staat verpflichtet sich gemäß den WITrt-werden, der Bedingung, daß das Dekret schaftlichen Bedürfnissen der Diıözesen die noch errichtetihrer Errichtung oder Genehmigung amtlich schriftlicher werden, aNngCMECSSCHNCNHN Erhöhung der Artı-Orm den zuständigen Behörden des Staates ekannt- ze] D, testgelegten Dotationengemacht wird. Außerdem wırd der Staat VO  — sich Aaus oder MIt HılfeDıie gewöhnliche un außergewöhnliche Geschäftsfüh-

VO:  $ IN  ssierten Öörtlichen Körperschaften außer-
rung hinsichtlich der Güter die den kirchlichen Körper-
schaften un relıg1ösen Genossenschaften gehören un: dıe ordentlichen Beitrag den Ausgaben leisten, die bei der

Errichtung Dıiözesen entstehen Besonders wiırd rÜberwachung und die Kontrolle dieser Geschäftsführung den Bau Kathedralen unterstutfzen ferner VO (Ze=stehen den entsprechenden irchlichen Stellen bäuden, die ZUuU S1tz des Prälaten ausersehen sind, Von

Artikel Verwaltungsräumen tür das Generalvikariat Von

Priesterseminaren der Diözese.Der Staat wırd die Von der Kırche Codex Iurıs (59=
LONLC1 oder anderen besonderen Verfügungen über Ort- Artıkel
ıche Feste bestimmten Feijertage halten Er wırd auch Be1 der Besetzung nıcht-konsistorialer Benefizien werden
seiNner Gesetzgebung die notwendigen Möglichkeiten da- weıterhin die Bestimmungen des Abkommens vVo 16 Julifür schaffen, daß die Gläubigen diesen Tagen ıhre
relig1ösen Pflichten erfüllen können. 1946 angewandt.
Dıie Zivilbehörden, sowohl die des Landes W 16 der Ge:- Artıkel D
meinden, überwachen die gebührende Einhaltung der Die Kirchenbehörden können beliebig neuE€eE Pfarreienuhe den Festtagen errichten un die Grenzen schon vorhandener andern

Artıkel VT Wenn diese Ma{fifßnahmen C111 Erhöhung der wirtschaft-
lichen Zuschüsse des Staates notwendig machen, wird dieEntsprechend den Zugeständnissen des heiligen Papstes

1US und Papst Gregors 111 beten die spanischen kıirchliche Behörde INIL den zuständigen Staatsstellen hın-
sichtlich des uschusses übereinkommen.Priester täglich für Spanıen un für den Staatschef WIC

CC das traditionelle Formular un: die Bestimmungen der Wenn die Kirchenbehörde CS für notwendig erachtet,
verschiedene Ptarreien provisorisch oder endgültigheiligen Liturgie vorschreiben
sammenzulegen, S16 Pfarrer IN Unter-

Artikel \ stutzung der mehrerer Hilfsgeistliıchen der
Für die Ernennung Von residierenden Erzbischöfen, Zusammenziehung mehrerer Priester ı Pfarrhaus
Bischöfen un bischöflichen Koadjutoren MI1T dem Rechte anzuvertrauen, wırd der Staat die Dotationen er-

äandert aufrechterhalten, W 1e S1C jeder Pfarrei zukommender Nachfolge gelten weiıterhin die Bestimmungen des Ab-
kommens zwıschen dem Heiligen Stuhl un dem HIS Die Dotationen für vakante Pfarreien sind die gleichen

WIC für besetzteschen Staat VO Juni 1941

Artikel IIT Artıikel DA

Es besteht weiterhin das Priorat „nulliıus der Miılitär- Der Heılige Stuhl und der spanische Staat werden durch
orden Ciudad eal ein besonderes Abkommen bald W 16 möglıch alles, Was

sich auf die Verwaltung VO Kaplaneien un: relıg1ösenFür die Ernennung des Priorbischofs gelten die Bestim-
MUNSCH, auf die sich der vorhergehende Artikel ezieht Stiftungen 1 Spanıen bezieht, regeln.

Artikel IITArtikel
Um WeIL als möglich vermeıden, daß die D1iözesen In Anbetracht der Bande der Frömmigkeit und Ver-

Gebiete umfassen die verschiedenen staatlichen Pro- ehrung, die die spanische Natıon MmMIit der Erzbasilıka VO

V1iNzen gehören, werden die Hohen Vertragspartner Santa Marıa Maggiore Rom verbinden, bestätigt der



Heılige Stuhl die traditionellen Ehrenvorrechte un die Im Falle Verhaftung der Festsetzung
anderen Bestimmungen ZUguUuNsSteEN Spanılens, W1e S16 werden Kleriker und Ordensleute un gebührender
der Bulle Hıspanıarum fidelitas“ VO August 1953 Berücksichtigung ihres Standes un ıhres kirchlichen
enthalten sind Ranges behandelt.

Der Heilıge Stuhl au CIMN, dafß die spaniısche Sprache Freiheitsstraten werden ı ırchlıchen oder Ordens-
Selig- un Heiligsprechungsprozessen VOTr der Kongre- AUuUS verbüßt das nach dem Dafürhalten des Ortsordina-

gyatıon der Rıten amtlıch zugelassen 15C 1US und der staatlıchen Justizbehörde die notwendigen
Artıikel XO Bedingungen ertüllt oder wen1gstens Räumlichkeıiten,

die VO  3 denen der Laıen unterschieden sınd, wenn iıcht
Die Kleriker un Ordensleute sınd nıcht verpflichtet die zuständıge kirchliche Behörde den Verurteilten ı den
öftentliche Ämter un Funktionen auszuüben die laut Lajenstand zurückversetzt.
kanonischem echt irgendeiner Weise unvereinbar MI1ITt Das echt bedingter Strafaussetzung un andere Rechte,
ihrem Stand sınd die das Staatsgesetz vorsieht, werden auch auf Gefangene
Um öffentliche Ämter un Tätigkeiten anzunehmen der geistliıchen Standes angewendet.
auszuüben benötigen SIC das ‚Nıhıl obstat“ des zuständi- Im Falle Pfändung verbleibt den Geistlichen das
gCcn Ordinarıus un des Ordinarius dessen Bereich ihr standesgemäßen Lebenshaltung Notwendige.
zukünftiger Wirkungskreis liegt Wıiırd das „Nıhıl obstat“ haben S16 die Pflicht sobald WI1e möglıch ihre Gläubiger
zurückgezogen dann können SIC diese Ämter icht mehr abzufinden
länger ausuüuben Kleriker un Ordensleute können als Zeugen VOr at-

Artikel ıche Gerichte geladen werden Wenn sıch jedoch
Strafprozesse handelt, tür die das (Gesetz schwere StrafenKleriker un Ordensleute, Protessen un: Ovizen sind

entsprechend der Canones 12 un 614 des Codex Iurıs vorschreibt, 1ST die Erlaubnis des Ortsordinarlus, dessen
Bereich der Proze{fß verhandelt wıird unerläßlich In kei-Canonicı VO Miılitärdienst efreit In dieser Beziehung 1C Falle jedoch können S1IC VO Gerichten oder anderenbleibt das Abkommen 7zwıschen den Hohen Vertragspart-

ern VO ugust 1950 über die Miılıtärjurisdiktion Behörden CZWUNSCH werden Auskünfte über Personen

weıterhin Krafrt Sachen geben die ihnen auf Grund ihres Amtes
ekannt geworden sind

Artikel XVI
Artıkel VITPrälaten, die Paragraph (“ 120 des Codex

lurıis Canonıicı allen, können nıcht VOr Laienrichter Das Tragen von Priester- und Ordenskleidung durch
Laıien oder solche Kleriker un Ordensleute, denen 6csSgestellt werden, ohne daß die notwendige Erlaub-

N15 des Heiligen Stuhles eingeholt 1STt durch die zuständige kirchliche Behörde verboten 1ST, 1ST

Der Heıilige Stuhl 1ST damıt einverstanden, daß Ge- ebenso untersagt und wırd ebenso bestraft WI1C der Miı{fS-
richtsverfahren über Güter un: zeıitliche Rechte die brauch der milıtärischen Uniform, sofern die Regierung
Kleriker un Ordensleute verwickelt sind VOr den at- amtlıch davon Kenntnıis ZESECTZL wırd
lichen Gerichten verhandelt werden Es bedarf Nur Artikelorherigen Bekanntgabe des Termins den Ortsordina-
I1US, dessen Gebiet das Verftfahren abgewickelt wırd Die Kıiırche hat die Freiheit VO!  3 den Gläubigen Belitrage
Auch so]l diesem das Urteil Tage SsCINECLr Verkündigung verlangen, sofern 1eSE kanonischen echt VOTI-

mitgeteıilt werden gesehen sind S1e annn für ihre Zwecke Kollekten VeEeLr-

Der Staat respektiert un erkennt die Zuständigkeit der anstalten un eld bewegliche un unbewegliche
irchlichen Gerichte solchen Vergehen AT die AaUS- Güter erwerben
schließlich ein iırchliches Gesetz verletzen Überein- Artikel KL:
gmi1t Can 2198 des Codex Iurıs Canonicı egen
Urteile dieser Gerichte ann VOTL staatlıchen Behörden Kırche un Staat werden SCMEINSAIM die Schaffung

angemeSSCHNCH kirchlichen Vermögens betreiben, das denkeinerle1 Berutfung eingelegt werden
Der Heılıge Stuhl willigt darın C111 daß Strafprozesse Unterhalt des Klerus un der iırchlichen Tätigkeiten

Kleriker un Ordensleute bei solchen Vergehen gewährleistet.
Als Entschädigung für die Säkularisierung kıirchlicherdie nach staatlichem echt strafbar siınd VOr staatlichen

Gerichten verhandelt werden Doch mufß das Gericht VOTLr Guüter der Vergangenheit un als Beıitrag Zur Tätigkeit
Prozeßbeginn, unbeschadet der notwendigen Vorsichts- der Kırche für das Wohl der Natıon wird der Staat jahr-
maßnahmen un: MIL dem notigen Vorbehalt das FEın- lich 1N6 Ng  NC Summe entrichten Diese wird 1N5$5-

verständnis des Ortsordinarıus einholen, dessen Gebiet besondere die Bezüge für Erzbischöfe und Diözesan-
der Prozefßß verhandelt wird Im Falle, da{fß dieser AUS ischöfe, für Bischofskoadjutoren un Weihbischöfe,

Generalvikarıate Domkapitel Kathedralen un Stifts-schwerwıiegenden Gründen esS für Pflicht erachtet
diese Zustimmung nıcht geben, mMUuU: das schriftlich kirchen und den Pfarrklerus, WIC auch die Zuschüsse für
den zuständigen. staatlıchen Behörden mitteilen. Seminarıen und kıirchliche Hochschulen und für die Aus-
Es werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die C1MN Be- übung des Kultes enthalten
kanntwerden ı der Offtfentlichkeit von Prozessen W as die Zuschüsse für die niıchtkonsistorialen Benefizien
Geistliche während iıhrer Dauer verhindern und die Semıinarıen un irchlichen Hochschulen anbe-
Die Ergebnisse der Untersuchung WI1IC auch das Urteil langt, bleiben weıterhin die Bestimmungen der Abkom:-
sowochl der ersten WI1C auch der etzten nNnstanz INCcCnN VO 16 Juli un: Dezember 1946 Kraft
usSsecn dem obenerwähnten Ortsordinarıus sofort M1t- Sollte Zukunft 1nNe nachdrückliche Veränderung der
geteilt werden Wirtschaftslage eintreten, dann werden diese Zuschüsse
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Artıkel XIden Umständen angeglichen, daß die Aus-
übung des Kultes und e1INeEe standesgemäße Lebenshaltung In jeder Diözese wird C Kommission gebildet, diedes Klerus hinreichend gewährleistet sind. Vorsitz des Bischofs die Instandhaltung, Wieder-

Getreu der nationalen Überlieferung wiırd der Staat herstellung un Erneuerung VO  ; Kirchen Kapellen und
jahrlich Zuschüsse eisten ZU Bau un Z.Ur: Erhaltung VO  a} ırchlichen Bauwerken überwachen hat dıe als 10-Pfarrkirchen un Pfarrhäusern, VO  e} Seminaren, Z nale, historische oder künstlerische Denkmäler anerkannt
Förderung der Orden, Kongregationen un kirchlichen siınd un Von Bauten aus dem Altertum un: Kunst-
missiıonarıschen Einrichtungen un ZUur Instandhaltune werken, die Eıgentum oder Gewahrsam der Kırche
VO  - Klöstern von bedeutendem historischem Wert stehen un die amtlıch als bedeutend un VO:  3 nationalem
Spanıen WIC auch ZUT Unterstützung des spanıschen Kol- historischem Wert anerkannt sind
legs VO Joseph der spanıschen Kiırche un der Res1i- Dıiese Kommıissionen werden VO Minısterium für
denz von Montserrat Rom Erziehung un Unterricht ernannt un sefzen sich ZUuUr

Der Staat gewährt der Kiırche WG Unterstützung ZUr Hälfte INn AUS Mitgliedern, die VO Bischof AUS-

Schaffung un Fınanzıerung VO  3 Einrichtungen, die dem gewählt un VO Staat bestätigt sind un ZUuUr Häilfte aus
betagten, kranken Uun: arbeitsunfähigen Klerus dienen solchen die VO  ; der Regjierung MI1 Zustimmung des
Ebenso wıird den residierenden Prälaten 1iNe ANSCINCS- Bischofs bezeichnet werden
SCHE Pension zukommen lassen die Aaus Alters- der Diese Kommissıionen haben auch die Aufsicht über
Gesundheitsgründen aus ıhrem AÄAmte geschieden sınd kirchliche Ausgrabungen, die Interesse der Archäologie

durchgeführt werden Zusammen MILL dem Ordınarıius
Artikel haben S1e für den Wiederaufbau un die Wiederherstel-

Von Staats- un emeındesteuern efreit sind lung der obenerwähnten kıirchlichen Gebäude Sorge
tragen daß diese Arbeiten gemäfß den technischen una) Kirchen un Kapellen, die dem ult dienen, un ebenso künstlerischen Bestimmungen der allgemeinen (Gesetz-Gebäude un Grundstücke, die als Sıtz für kirchliche Ver-

CIN1ISUNSECN dienen: gebung W 1€e auch gemäß den kirchlichen Gesetzen un den
Ertordernissen der relig1ösen Kunst VOITSCHOMMC WeETI-ldi€ Wohnhäusef der Bischöfe, der Domhbherren un der denPfarrseelsorger, vorausgesetzt da{flß die Grundstücke Diese Ommı1ss1ıonen wachen auch über die EinhaltungEıgentum der Kirche sind; der staatlichen un kanonischen Bestimmungen bezüglich©) die Räumlichkeiten, die als bischöfliche un: pfarrliche des Erwerbs un der Ausfuhr VO!] historisch der künst-

Büros dienen; erısch wertvollen Gegenständen, die Eıgentum der
die kirchlichen Hochschulen un Priesterseminare: Kirche sınd oder ihr ZUr Nutznießung oder Aufbewah-

e) die Häuser der Orden, Kongregationen un Ordens- rung übergeben wurden.
1iNStTt1TLuUufe der kanonisch errichteten weltlichen Der Heılıge Stuhl 1SE damıiıt einverstanden, daß
Institute Spanıen; Falle Verkaufs solcher Kunstwerke be1 öffentlichen

Kollegien un andere entsprechende Institute, die VO  3 Versteigerungen nach Mafßßgabe der Vorschritften des
der kirchlichen 1erarchie geleitet werden, sofern S1C die kanonischen Rechtes dem Staat gleichen Bedingun-
Voraussetzungen für erzieherische oder wohltätige Eın- SCH eın Vorkaufsrecht eINgeEraum wiırd.
riıchtungen erfüllen. Dıie irchlichen Behörden ermöglichen das Studium VO
Unter diese Befreiuung tallen auch Garten Parkanlagen Dokumenten, die 1 iırchlichen Archiven un kırch-
un: Zubehör der obengenannten Grundstücke sofern s1ie licher Obhut sınd Der Staat verpflichtet sich
nıcht industriellen der SONSTLIgCN Erwerbszwecken dienen jeder technıischen un: wirtschaftlichen Hılfe die für

Gleichermaßen befreıt VO Steuern siınd Gegenstände, den Aufbau, die Katalogisierung un: VWeıiterführung sol-
die dem katholischen ult dienen ferner die Ver- cher Archive notwendig 1ST
öffentlichung VO  3 Instruktionen, Miıtteilungen, Hırten-
riefen Diözesannachrichten und anderen Dokumenten Artıkel XAET
der ırchlichen Behörden, SOWEeILL S1e die geistliche Leitung Die Unverletzlichkeit VO Kıirchen Kapellen, Fried-
der Gläubigen betreffen, WIC auch ıhr Aushang den höfen un anderen geweihten Orten wiıird gemäalß Ca  -
dafür estimmten Plätzen. 1160 der Codex Iurıis Canonicı gewährleistet

Gleichermaßen siınd VO  ; jeder Steuer efreit die Be1- Auch die Unverletzlichkeit der bischöflichen Residen-
un Dotationen für den ult un den Klerus auf zen un Ordinariate, der Seminare, der Pftarrhäuser

die sıch der Artikel M] D bezieht, und die ZUr Ausübung un -büros un: der Häuser kanonisch errichteter Orden
des priesterlichen Amtes estimmten Fonds wiıird

1lle anderen Einkünfte un Güter iırchlicher Körper- Aufer Dringlichkeitsfall dürfen bewaftnete Kräfte
schaften un Personen, insbesondere persönliche Eıin- die gENANNTLEN Bauwerke ohne Zustimmung der zuständi-
künfte, die ıcht VO der geistlichen Tätigkeit herrühren CIl kirchlichen Behörden nıcht betreten
unterliegen den staatlichen Steuergesetzen den gle1- Wenn Zeiten öftentlichen Notstandes, besonders
chen Bedingungen, w 1e SIC für andere Einrichtungen un Krieg, notwendig werden sollte zeitweılig CIN1SC der
Personen gelten obengenannten Baulichkeiten belegen, annn 1€Ss

Schenkungen Legate un Erbschaften, die Z Bau MI Zustimmung des zuständigen Ordinarius SC-
VO! katholischen Kultgebäuden der Ordenshäusern der schehen.
für allgemeine relig1öse Zwecke bestimmt sind unterliegen Wenn zwingende Gründe die vorherige UÜbereinkunft -
denselben steuerlichen Bestimmungen WI1IC JENC die für mögliıch machen, INUSSCI1 die Militärbefehlshaber die die
allgemein wohltätige oder erzieherische Zwecke bestimmt Belegung vornehmen unverzüglıch den betreffenden
sind Ordinarius darüber unterrichten
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Dıe vorgenannten Gebäude dürtfen nicht abgebrochen Artikel XVI
werden, außer wWenn der zuständige Ordinarius
Zustimmung xibt In allen Schulen jeglicher Ordnung un Art, s1eabgesehen VOI außergewöhnlichen staatlich der nı  cht, wiırd der Unterricht ı Übereinstim-Fällen WIC Krieg, Feuer un Überschwemmung INUNS MIt den dogmatischen und moralischen Grund-Im Falle der Enteignung des Staates mu{(ß Satzen der katholischen Kırche erteılt werden.

die zuständige kirchliche Behörde gehört Die Ordinarien üben pflichtgemäß nach freiem Ermessen
werden, auch über die Höhe der Entschädigung. Ent- die Aufsicht über diese Schulen A die sıch auf die Rein-
CISENUNSCH dürfen iıcht vVOrschomMm werden, ohne daß eıt des Glaubens, die Sıtten un die relig1ösedie enteignenden Güter gegebenenfalls ihres sakralen Unterweisung bezieht.

Charakters entkleidet werden. Die Ordinarıen können auch verlangen, daß Bücher,
Die Oberhirten der Diıözesen un die Ordensoberen die demPublikationen, un Unterrichtsmaterialien,

sind JC nach ihrer Zuständigkeıit, verpflichtet den oben- Dogma un der katholischen Moral widersprechen, eNTt-

geENANNTLEN Baulichkeiten für die Beachtung der geltenden weder nıcht zugelassen oder Aus der Schule enttfernt
werden.Gesetze ı bezug auf Siıcherheit un allzemeine Hygiene

SOTSCNH. Artıkel
Artikel Der spanısche Staat garantıiert den katholischen eli-

Der spanısche Staat erkennt daß die nach den Bestim- y]onsunterricht als ordnunggemäßes Pflichtfach den
MUNSCH des kanonischen Rechtes geschlossene Ehe volle staatlichen un nıchtstaatlichen Schulen jeder Ordnung

Von diesem Unterricht werden Kinder nıchtkatholischerGültigkeit staatlichen Bereıich hat Eltern beireit, WEeNN ıhre Eltern oder Erziehungsberech-
Artiıkel XIV L1gieN wünschen.

In den staatlichen Volksschulen wird der Religions-
Der spaniısche Staat erkennt die ausschließliche Zustän- unterricht VO deren Lehrkräften gvegeben, ausS$g lNOMMC

digkeit der kirchlichen Gerichte Sachen der Nichtigkeit Nın VO  3 seıten des Ordinarius Bedenken eiNe
Lehrkraft nach Can 1381 Artikel des Codex Iurıskirchlicher Ehen auch Sachen der Trennung Canonicı bestehen Der Religionsunterricht wird regel-der Ehegatten, ferner bei Dıispens VO geschlossenen, aber

icht vollzogenen Ehen un: bei Vertahren hinsichtlich des mäßigen Abständen durch katechetische Unterweisungen
des Pfarrers oder sC1NES Stellvertreters erganztPaulinischen Privilegs In den staatliıchen höheren Schulen wird der Religions-Wenn ein Gesuch auf Trennung oder Nichtigkeit be1 unterricht durch Priester oder Ordensleute un: gegebenen-den irchlichen Gerichten eingereicht und VOT ıhnen falls durch Laienlehrkräfte erteıilt, die Von den zuständi-

1ST, 1St CS Sache der staatlichen Gerichte, für 1e SCH staatliıchen Behörden auf Vorschlag des Diözesan-
interessiert: Parteı die einstweıligen Verfügungen ordinarius ernannt werden.
erlassen, die die bürgerlichen Wirkungen des schwebenden W as die Militärschulen anbelangt, liegt das Vorschlags-Prozesses sichern recht beim Militärvikariat.

Wenn die Urteıile un Entscheidungen rechtskräftig Die staatlichen und kırchlichen Behörden veranstalten
un vollstreckbar sınd werden Slie von den irchlichen nach Übereinkunfrt i SanNzCh Lande besondere pädago-
Gerichten den zuständigen staatlichen Gerichten mitgeteilt gische Prüfungen für ıJENC, denen der Religionsunterricht

den Uniıiversitäten un staatlichen höheren SchulenDiese veranlassen ihrerseits das Notwendige ihrer Aus-
führung, W A4S die bürgerlichen Wirkungen anbetrifit und anvertiraut werden soll
sofern N} sıch Nıchtigkeit Dıspens „SUPCr TAatO un: Die Kandidaten für die letztgenannten Schulen, die nıcht

Besitz höheren akademischen Grades der theo-Anwendung des Paulinischen Privilegs handelt, ordnen sSie

a daß die Urteile un: Entscheidungen standesamt- logischen Disziplinen sınd (Doktor Lızentliat oder ENT-
lichen Eheregister vermerkt werden sprechende Ordensgrade sofern sıch Ordensleute

Im allgemeinen werden alle Urteile Verfügungen 111'1Vd handelt), MUussen sıch auch durch eine besondere Prüfung
Entscheidungen, die VvVon irchlichen Behörden Ver- über ıhre wissenschaftliche Qualifikation AUSWEeIsSeEeN

Die Prüfungsausschüsse für beide Prüfungen seftzen sıchwaltungswege i Rahmen ihrer Zuständigkeit erlassen
werden, auch bürgerliche Wirkungen haben Sobald S1C A2US fünf Mitgliedern eN; drei von iıhnen sind Ver-
den zuständigen staatlichen Behörden mitgeteilt sind, tretfer der Kirche, Von denen den Vorsıtz ınnehat

Der Religionsunterricht Universıtäten un den ıhnenwerden diese ihrerseits die notwendige Unterstützung
ihrer Durchführung gewähren angegliederten Instituten wiırd VO  $ Geistlichen erteılt,

die Besıitz auf kirchlichen Un1iversität
Artıkel XX  < erworbenen Doktorgrades sind (für Ordensleute ilt Ent-

sprechendes). Nach bestandener pädagogischer PrüfungDer Heılige Stuhl bestätigt das spaniısche Privileg, nach wird die Ernennung auf Vorschlag des Diözesanober-
dem estimmte Prozesse VOTL dem Gericht be1 der Apostoli- hirten ausgesprochen.schen Nuntıatur, entsprechend dem päpstlichen Motu- Die Religionslehrer, die gemäfßs den Bestimmungen der
Proprı10 VO!] Aprıl 1947 das dieses Gericht wieder- Paragraphen 3, 4, dieses Artıkels ernNannt sınd,- N1C-hergestellt hat durchgeführt und entschieden werden Ren die gleichen echte WI1e die anderen Lehrkräfte und

Ständig werden beim Gericht der Heıligen Rota Ro- gehören ZU Lehrkörper der Anstalt, der S1C er-
inana ZzWEe1 Uditori spanıischer Nationalıität bestellt WeI- richten. Sıe werden ihres AÄAmtes enthoben, WENN der D10-
den, die die traditionellen Sıtze vVvVon Aragon un: Kastı- zesanbischof dies auf rund des gCNANNTtEN Can, 1381
lıen innehaben. Artikel des Codex Iuris Canonıicı verlangt.

26
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Der Diözesanordinarius soll ehört werden, wenn Di1ese höheren Grade in den kirchlichen Disziplinen E  S  s
die Entlassung Religionslehrers der zuständigen werden als ausreichende Qualifikation fürdie Stellung
akademischen Behörde Aaus pädagogischen der Dıiıszi- ordentlichen Lehrers der künstlerischen und humanı-
plinargründen notwendig erscheint stischen Fächer katholischen höheren Schulen

Die Religionslehrer nichtstaatlichen Anstalten I1US$S- erkannt.
SCH besonderen Eignungsnachweis erbringen, der Artıkel NX
VO  a} ihrem zuständigen Ordinarius ausgestellt sC1IN muß
Be1 Widerrruf dieses Nachweises erlischt hne Die Kirche annn nach freiem Ermessen entsprechend
ihr Amt Can 1375 des Codex Iurıs Canoniıc1ı öffentliche Schulen

Die Lehrpläne für den Religionsunterricht Aat- jeglicher Ordnung un jeglichen Grades auch für Laıen,
lichen un nichtstaatlichen Schulen werden Überein- gründen und unterhalten
kunft M1 den zuständigen kirchlichen Behörden fest- Die staatlıche Anerkennung des Studiums solchen
gelegt. Schulen erfolgt durch die staatlichen Behörden Eın-
Für den Religionsunterricht dürfen NUur Lehrbücher be- vernehmen M1 den zuständigen Behörden der Kirche

werden, die VO den kırchlichen Stellen zugelassen
sind. Di1e Kirche annn iınnerhalb der Universitäten Kollegs

und Heıme errichten, die die gesetzlich vorgesehene
Artikel KIX VT Unterstützung für solche Anstalten genießen

Die staatlichen Unıversıtäten können ach Überein- Artikelkunft ME den zuständigen irchlichen Behörden SYySTEMA-
tische Kurse für scholastische Philosophie, Theologie un: Dıe Seelsorge für die militärischen Streitkräfte wird
Kanonisches Recht veranstalten un ZWAar nach Lehr- nach dem Abkommen VO August 1950 geregelt.plänen un Büchern, die Von den gleichen kirchlichen Due Diözesanoberhirten betrachten CS Erkenntnis
Behörden gutgeheißen sind ihrer Verpflichtung gegenüber der geistlichen BetreuungEs können diesen Kursen Priester, Ordensleute un der Militärangehörigen als eıl ihrer HirtenpflichtLaıi1en unterrichten, die Besitz höheren akademı1- dem Militärvikariat C111 hinreichende Anzahl eiıfrigerschen Grades irchlichen Universität (für Ordens- Priester ZUr Verfügung stellen, die für diese außer-
leute gilt Entsprechendes) und Besıtz „Nıhil ordentlich wichtige Aufgabe entsprechend Zzut vorbereitet
obstat“ ihres Diözesanoberhirten sind sind.

Dıie kirchlichen Behörden sind damıiıt einverstanden, Artikel KXOXAETdafß sich CINISCN ihrer Hochschulen Laienstudenten für
die Fächer der Theologie, Philosophie, des Kanonischen Der Staat Übereinkunft IN den zuständigen
Rechts, der Kirchengeschichte USW. immatrıkulieren lassen. kırchlichen Behörden für die Sıcherung ausreichen-
Dıie Studenten nehmen diesen Kursen teıl, M1r -Aus- den Seelsorge für die Insassen VO)] Krankenhäusern, Sa-
nahme von JENCNH, die ausschließlich den Klerikern VOTr- natorien, Strafanstalten Waisenhäusern un Ahnlicher
behalten sind. Sıe können auch die entsprechenden aka- Anstalten ofrge, W 1€e auch für die relig1öse Unterweisung
demischen Grade erwerben. des Personals solcher Einrichtungen.

Artıkel OL Der Staat auch dafür, da{fß diese Rıchtlinien 1 EeNT-

sprechenden Anstalten beobachtet werden.
Der Staat dafür, daß den Organen ZUT öffent-

Arıkellıchen Meinungsbildung, besonders den Rundfunk- un
Fernsehprogrammen genügend Raum ZUr Darlegung un Die Organısationen der Katholischen Aktion 111 SpanıenVerteidigung der relig1ösen Wahrheit gewährt wıird können unmittelbarer Abhängigkeit VO  3 der kirch-
Diese Aufgabe wiıird Priestern un Ordensleuten über- lichen Hierarchie ihr Apostolat frei ausüben. Für Tätıg-
tragen, die ı Übereinkunft MIt dem zuständigen rdi-
Narıus dafür bestimmt werden. keiten anderer Art unterstehen S1IC der allgemeinen at-

lichen Gesetzgebung.
Artikel D  S Artikel CZ

Die iırchlichen Unıiversitäten die Seminarıen un die Der Heıliıge Stuhl und die spanische Regierung werden
anderen katholischen Einrichtungen ZUr Unterrichtung Falle auftretender Fragen un Schwierigkeiten be1 de:
und Ausbildung VO  3 Klerikern und Ordensleuten er- Auslegung un: Anwendung aller Bestimmungen des VOLr-
stehen ausschließlich irchlichen Behörden un genießen liegenden Konkordats nach den diesem Konkordat
Anerkennung und Garantıe durch den Staat grunde liegenden Grundsätzen SEMMCINSAIM entscheiden.
Die Bestimmungen VO C  Ö Dezember 1946 bleiben Fragen, die sıch auf kirchliche Personen un Sachen
allem, w 4S die Seminare und ırchlichen Hochschulen
betriftt Kraft beziehen, die iıcht diesen Artikeln behandelt sind

werden nach dem bestehenden kanonischen eccht DC-Der Staat verpflichtet sich ach Möglichkeit W11t- regeltschaftlichen Hılfe für die Ausbildungsstätten der Orden Artıkelun religiösen Kongregationen, besonders für JENE MIr
Missionscharakter. Das vorliegende Konkordat dessen spanischer un 1t2-

lenischer Text dieselbe Rechtskraft besitzen,; nachDie höheren Grade den irchlichen Wiıssenschaften,
die Geıistlichen und Laıien durch VO Heiligen Stuhl Austausch der Ratifikationsurkunden Kraft Dieser
approbierte Fakultäten verliehen sind werden allen soll SPAatesteNs Z W1 Monate nach der Unterzeichnung VOI -
ihren Rechten VO spanıschen Staat anerkannt werden.
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Mıt dem Inkrafttreten des Konkordats werden alle Hıermit unterzeichnen die Bevollmächtigten dieses Kon-
Bestimmungen VO  $ Gesetzen Verordnungen, Anordnun- kordat Z We1 Ausfertigungen
SCNH un Dekreten, die Gegensatz den Bestimmun-
SCHh des vorliegenden Konkordats stehen, für hinfällig Vatıikanstadt, den D August 1953
erklärt.

Domen1co TardıinıDer"spanısche Staat wırd innerhalb Jahres die 4
setzlichen Bestimmungen treffen, die Z Durchführung Alberto Martin ArtaJo
dieses Konkordates notwendig sind. Fernando Maria Castiella Maiız

Fragen der Theologie un des relig1iösen Lebens
Lehre und Glaubenserfahrung H:  Oren  ‚e auf (sottes Wort stattgefunden; die Lehren der

Bekenntnisschriften des Jahrhunderts siınd allein ıchtZur Möglichkeit katholischen Symbolik mehr der gyültige Ausdruck des Glaubens der getreNNTtEN
Brüder Das versucht unNnscIe ökumenische Berichterstat-Der Tıtel dieses Berichtes bedarf Rechtfertigung Lung SCILL Jahren ZCIBCNH Darum Lehre UN Glaubens-Mißverständnisse Mıt Bewußtsein wurde dem Be-

oriff der Lehre, die der Regel Gegenstand VOI- erfahrung Beides 1STt Gegenstand Symbolik Ehe
gleichenden Glaubenskunde 1ST der Begriff Glaubens- WITLr das näher ausführen, empfiehlt sıch C1in Blick auf
erfahrung beigefügt Denn dıe Glaubenserfahrung wird

1NE reformierte Herausforderung.Zukunft jede Symbolik einbeziehen INuSsen Diese
Glaubenserfahrung 1ST allerdings nıcht CN} ıberale Noch bevor G katholischer Autor daran 1ST, die
Begriff den apst 1Us der Enzyklika Pascend: Symbolik Möhlers Hen schreiben das bahn-

die Irrungen der Modernisten verworfen hat Nam- brechende Werk von Ives ngar „Chretiens
lıch der Versuch die Wahrheit des Dogmas Psychologie desunies (W957) 1ST noch keine eigentlıche Symbolik
aufzulösen un als prıvate Ertfahrung des ftrommen Men- hat C führender retormierter Theologe, Wılhelm
schen deuten (Denz 2081 Es 1ST auch iıcht die PCI- Nıesel, C1M fanatischer Vorkämpfer der „Bekennenden
sönlıche christliche Erftahrung“ der Mystik un Aszese Kirche“ un Parteigänger Niemöllers Aaus Vorlesungen
SEMCINT M1 mannıgfachen Zeıichen Gnadengewiß- der Kırchlichen Hochschule Wuppertal en Lehr-
heıit, die sıch 1, Christus Raum der Kırche un buch der Symbolik zusammengeschrieben „Das Evange-

Erfüllung der Gebote Gottes vollzieht Davon handelt l1ıum un die Kırchen“ (Verlag der Buchhandlung des
neuerdings C1iNe wertvolle Studie VO  $ Jean OUFrOUX Erziehungsvereins Neukirchen Kreıs Mörs, 1953 E
„L’Experience chretienne Introduction une Theologie Er 111 den theologischen Lehrbüchern „CINC CIND-
(Parıs 1953 Aubier). findliche Lücke schließen“ ber die letzte protestantische
Dıe Glaubenserfahrung evangelischer Christen, IMITL der Symbolik VO Fr Loofs (1902) b7zw VO ermann Mulert
C1NeE Symbolik un hätte, 1St nıcht ein Ergebnis VO (Konfessionskunde Sagt Nıesel diesen Werken
persönlichen Erfahrungen, relig1ösen Experimenten oder ame das Anliegen der alteren Symbolik kurz die
mystischen Erleuchtungen, S1C 1ST auch ıcht Pıetismus noch 1NC kirchliche Norm wußte, also Sache des Dog-
sondern die Frucht der Wahrheıit der Bıbel kirch- matikers War Es macht den Re1i7z dieses theologisch recht
lich gebundener Orm nachgehenden Glaubens, PrımıtC1ven, der Darstellung des römischen Katholizis-
Glaubens, der NUu  S Erfahrungen ZEIUST un über Erfah- I1US Alg verzerrtien Buches Aaus, daß A solche Norm
rung tieferem Glauben führt S1e gyründet auf ften- 116 lebendige, kirchenrechtlich durch Aufnahme
barung un ylaubt Offenbarung S1e 1SE ZWAar das Ordinationsgelübde weıthin vesicherte Lehrnorm

Sinn ıcht die Glaubenserfahrung der Kırche, die Barmer Theologische Erklärung VO  3 1934 (vg]l
die diese SeIt der Begegnung IN1IT dem Auterstandenen un Herder-Korrespondenz Jhg 266) Wer den kirchen-
vollends sSeIL Pfingsten Führung des apostolischen geschichtlichen Ort dieses konstituierenden „Bekennt-
Lehramtes durchmessen hat Sıe 1STt dennoch vergleichbar nısses“ der „Bekennenden Kirche“ ıcht zut kennt wer

dazu auch die bedeutende Rolle nıcht kennt die Nıese]Glaubenserfahrung, die das Ite Testament kennt
un die CS vielfach als Argument verwendet C habe als Mitglied des preußischen Bruderrates Kirchenkampf
euch Aaus Ägypten Aaus dem Hause der Knechtschaft gespielt hat wırd den menschlichen Herzschlag des Buches
geführt Israel hat SECIL Zumutung Abraham nıcht SPUurcn un. über den großen Mängeln das lebendige
den Gnadensohn Isaak opfern (Gen AD 12) Anliegen verfehlen, das Niese] gegen wartıgen Rıngen
Erfahrung INIT der Ireue un dem Zorne (sottes gemacht, C1INeE geistlıche Einheit der FKD wahrnimmt
MMIL dem Gott den Moses Zeichen un Wundern Leider I1NUSSCH WITL dieser Stelle darauf verzichten, das

der Lehre VO Sınal bezeugt hat uch die ökumeni- Aaus Denzinger Bartmann, halbverstandenen Papst-
schen Christen haben SE1IL 25 Jahren Aaus ıhrem Christus- enzyklıken un CIN1SCH evangelischen Autoren 11-

geklitterte Bild des römischen Katholizismu wıder-glauben die Erfahrung IN1IT Gott gemacht daß S1EC AaUuUS

ihren getreNNten Konftessionskirchen herausgerutfen siınd legen, auf den immerhin Z WC1 Fünftel des Buches VCI-
das iıne olk (Sottes SC1MH (Vgl Z Folgenden wendet werden un der ebenfalls den Barmer Artı-

jeweıils die Darstellung des „Glaubensbewußtseins der keln wird (Es heifßt der Darlegung der
ökumenischen Christenheit“ Herders Bildungsbuch katholischen Urstandslehre durch die begriffliche TIren-
Großer Herder Sp 1426 ff.) Es hat Ca Nung der übernatürlichen abe VO  3 der natfura PUura des
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